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2. Lehrerinnen und Lehrer, die das 60. Lebensjahr vollendet haben

Lehrerinnen und Lehrer, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, sind unabhängig von
Vorerkrankungen nicht im Präsenzunterricht einzusetzen. Ein Einsatz bei digitalen
Lernformaten (Lernen auf Distanz) sowie die Teilnahme an Konferenzen und schulinternen
Besprechungen ist – unter strikter Einhaltung der Hygienevorgaben (siehe hierzu IV.) – zulässig.

Wollen Lehrerinnen und Lehrer dieser Altersgruppe in der Schule im Präsenzunterricht
freiwillig tätig werden, ist dies möglich. Eine kurze schriftliche Erklärung gegenüber der
Schulleiterin oder dem Schulleiter ist erforderlich.

Also, die SL soll es von den KUK schriftlich kriegen... Was kriegen denn die Freiwilligen
schriftlich? Dass sie bei Ansteckung selbst haften, egal wie rum? Nach dem Motte "selbst
Schuld".
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